
 

 
 

Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zum*zur staatlich geprüften Erzieher*in 
 

Zugangsvoraussetzung 
Voraussetzung 

erfüllt 
Nachweis 
vorhanden 

JA JA 

Fachhochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife Schwerpunkt Sozialpädagogik � � 
Nachweis praktische Erfahrungen nicht notwendig 

ODER 
Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife � � 
in Verbindung mit 
Praktikum (mindestens 8 Wochen in einem einschlägigen Bereich)   
oder andere relevante praktische Tätigkeit � � 

oder in Verbindung mit 
Berufliche Vorbildung 
    Berufstätigkeit (BT)* 

einschlägige BT über min. 3 Jahre und  
durchschnittlich min. 19 Wochenstunden Arbeitszeit 
sonstige BT über min. 4 Jahre und  
durchschnittlich min. 19 Wochenstunden Arbeitszeit 

� � 

oder in Verbindung mit 
Berufliche Vorbildung 
    Berufsausbildung (BA) 
             Berufsabschluss einer min. 2-jährigen einschlägigen BA 
             Berufsabschluss einer min. 2-jährigen sonstigen BA, sowie  
             relevante praktische Tätigkeit (mind. 8 Wochen) 

� � 

oder in Verbindung mit 
Abschluss eines Studiums � � 

ODER 
Mittlerer Schulabschluss, Realschulabschluss � � 
in Verbindung mit 
Berufliche Vorbildung 
    Berufstätigkeit (BT)* 

einschlägige BT über min. 3 Jahre und  
durchschnittlich min. 19 Wochenstunden Arbeitszeit 
sonstige BT über min. 4 Jahre und  
durchschnittlich min. 19 Wochenstunden Arbeitszeit 

� � 

oder in Verbindung mit 
Berufliche Vorbildung 
    Berufsausbildung (BA) 

Berufsabschluss einer min. 2-jährigen einschlägigen BA 
Berufsabschluss einer min. 2-jährigen sonstigen BA, sowie 
relevante praktische Tätigkeit (mind. 8 Wochen) 

� � 

* Kriterien zur Anrechnung auf die Berufstätigkeit von max. 1 Jahr 
Kriterium 

erfüllt 
Nachweis 
vorhanden 

JA JA 
selbständige Führung eines Haushalts mit Kindern oder erziehungs- oder pflegebedürftigen 
Personen � � 

Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres � � 
Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12 a Abs. 2 des Grundgesetzes, soweit der Einsatz 
in einem sozialpädagogischen oder sozialpflegerischen Tätigkeitsbereich erfolgte � � 

 


